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I. Allgemeines 
1. Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote der oben 
genannten Firma, im weiteren Text „Fahrzeugbauer“ genannt, und für 
alle Verträge des Fahrzeugbauers mit dem Kunden (Käufer oder Auf-
traggeber). Alle Vereinbarungen zwischen dem Fahrzeugbauer und 
dem Kunden bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenabreden 
bestehen nicht. 
2. Der Kunde ist an eine Bestellung zwei Wochen gebunden. Der 
Vertrag ist abgeschlossen, wenn der Fahrzeugbauer die Bestellung 
innerhalb dieser Frist schriftlich bestätigt. Der Umfang der Lieferung 
oder Leistung richtet sich nach den Angaben der Auftragsbestäti-
gung. Der Fahrzeugbauer ist jedoch verpflichtet, den Kunden unver-
züglich zu unterrichten, wenn er die Bestellung nicht annimmt. 
3. Tritt der Kunde nach Vertragsabschluss vom Vertrag zurück, so hat 
der Fahrzeugbauer Anspruch auf Schadenersatz in Höhe von 20 % 
des Kaufpreises/Werklohnes. Der Schadensersatz ist höher oder 
niedriger anzusetzen, wenn der Fahrzeugbauer einen höheren oder 
der Kunde einen geringeren Schaden nachweist.  
4. Der Kunde ermächtigt den Fahrzeugbauer, Unteraufträge zu er- 
teilen und Probe- und Überführungsfahrten durchzuführen.  
5. Überführung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Kunden. 
6. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbezie-
hungen zwischen dem Fahrzeugbauer und dem Kunden gilt das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
II. Kostenvoranschlag 
1. Angebote und Kostenvoranschläge erfolgen unverbindlich oder 
verbindlich. 
2. Wünscht der Kunde eine verbindliche Preisangabe, so bedarf es 
eines schriftlichen Kostenvoranschlages. In diesem sind alle Arbeiten 
im einzelnen aufzuführen und mit dem jeweiligen Preis zu versehen. 
Der Fahrzeugbauer ist an diesen Kostenvoranschlag bis zum Ablauf 
von sechs Wochen nach seiner Abgabe gebunden, soweit im Kosten- 
voranschlag nicht eine kürzere Bindungsfrist festgesetzt worden ist. 
3. Wird aufgrund des Kostenvoranschlages ein Auftrag erteilt, so 
werden etwaige Kosten für den Kostenvoranschlag mit der Auftrags-
rechnung verrechnet und der Gesamtpreis darf bei Berechnung des 
Auftrages nur mit Zustimmung des Kunden überschritten werden. 
III. Preis- und Zahlungsbedingungen 
1. Zahlungen sind bei Abnahme/Abholung des Auftragsgegenstan-
des, bei Nichtabholung spätestens 7 Kalendertage nach Meldung der 
Fertigstellung und Aushändigung/Übersendung der Rechnung –ohne 
Skonto und sonstige Nachlässe –kontowirksam fällig. 
2. Zahlungen sind in bar oder durch Verrechnungsscheck zu leisten. 
Eine Aufrechnung mit Gegenforderungen ist ausgeschlossen, es sein 
denn, es liegt ein rechtskräftiger Titel vor oder die Gegenforderung ist 
unbestritten. Ein Zurückhaltungsrecht kann der Auftraggeber nur 
geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus diesem Vertrag 
beruht. 
3. Bei Zahlungen nach dem Zeitpunkt können Verzugszinsen mit 5% 
p.a. über dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank gemäss § 288 
BGB zzgl. Umsatzsteuer auch ohne Mahnung berechnet werden. 
4. Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei Auftragserteilung eine ange-
messene Vorauszahlung zu verlangen. 
IV. Zahlungsverzug 
1.Kommt der Kunde seinen Zahlungs- und Versicherungspflichten 
oder den Verpflichtungen aus dem Eigentumsvorbehalt oder Siche-
rungseigentum des Fahrzeugbauers nicht nach oder verletzt er seine 
Verpflichtungen aus dem Vorbehalts- oder Sicherungs-Miteigentum 
des Fahrzeugbauers, stellt er seine Zahlungen ein oder wird über 
sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet oder eine andere 
Maßnahme nach der Insolvenzordnung angeordnet, so wird die 
gesamte Restforderung des Fahrzeugbauers fällig, auch falls 
Wechsel oder Schecks mit späterer Fälligkeit laufen sollten oder auch 
falls eine anderweitige Stundungsvereinbarung zwischen den Par-
teien getroffen worden sein sollte. Wird die gesamte Restforderung 
von dem Kunden nicht unverzüglich bezahlt, erlischt sein Gebrauchs-
recht an dem Vorbehaltsgut. Der Fahrzeugbauer ist dann berechtigt, 
sofort die Herausgabe ggf. Herausgabe an einen Dritten Vorbehalts- 
oder Sicherungs-Miteigentümer, unter Ausschluss jedes Zurückbe-
haltungsrechts zu verlangen. Der Kunde trägt alle durch den Besitz-
wechsel des Fahrzeugs entstehende Kosten. Der Fahrzeugbauer ist 
berechtigt, das in Besitz genommene Fahrzeug nebst Zubehör durch 
freihändigen Verkauf bestens zu verwerten, und zwar zur Erfüllung  
der Zahlungsverpflichtung des Kunden. Der Erlös wird nach Abzug 
der Kosten auf die Gesamtforderung gegen den Kunden verrechnet  
und ein etwaiger Übererlös an ihn ausbezahlt. Der Fahrzeugbauer ist  

verpflichtet, das Fahrzeug zu dem Schätzwert abzurechnen, den ein 
amtlich anerkannter Sachverständiger feststellt, wenn der Kunde eine 
solche Abrechnung unverzüglich bei Herausgabe des Fahrzeugs ver-
langt. 
2. Eine Verletzung des Vorbehalts- oder Sicherungs- Miteigentums 
des Fahrzeugbauers liegt auch dann vor, wenn der Kunde seinen 
Verpflichtungen gegenüber dem Dritten, Vorbehalts- oder Siche-
rungs-Miteigentümer verletzt und dieser zur Wiederinbesitznahme 
oder Verwertung des Fahrzeugs berechtigt wird. 
3. Gegenüber d. Ansprüchen aus dem Eigentumsvorbehalt, Siche-
rungseigentum u. bei Zahlungsverzug kann sich der Kunde nicht 
darauf berufen, dass er das Fahrzeug od. den Aufbau aus beson-
deren Gründen, insbesondere zur Aufrechterhaltung seines Gewer-
bes benötige. 
V. Lieferung 
1. Liefertermine und –fristen sind nur schriftlich zu vereinbaren. Jeg- 
liche mündlichen Aussagen verstehen sich nur als unverbindliche 
Vorabinformationen . Der in unseren Angeboten „geplante Ferti-
gungsbeginn“ ist unverbindlich orientierend und von Lieferfristen 
unserer Vorlieferanten und unserem Fertigungsablauf abhängig. 
Fordert der Kunde vor Lieferung irgendeine Abänderung des Liefer-
gegenstandes, so läuft die Lieferfrist bis zum Ablauf des Tages der 
Verständigung über die Ausführung nicht; der Fahrzeugbauer ist be-
rechtigt, bei solchen nachträglichen Änderungen die Lieferfristen ent-
sprechend anzupassen. 
2. Der Kunde kann sechs Wochen nach Überschreitung eines unver- 
bindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen Lieferfrist den 
Fahrzeugbauer auffordern, binnen angemessener Frist zu liefern. 
Erfolgt innerhalb dieser Frist keine Lieferung, kommt der Fahrzeug-
bauer in Verzug. 
3. Der Kunde kann im Falle des Verzuges dem Fahrzeugbauer 
schriftlich eine angemessene Nachfrist setzen mit dem Hinweis, dass 
er die Abnahme der Leistung nach Ablauf der Frist ablehne. Nach 
erfolglosem Ablauf der Nachfrist ist der Kunde berechtigt, durch 
schriftliche Erklärung vom Vertrag zurückzutreten oder bei von ihm 
nachzuweisendem Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit Schadens-
ersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen; der Anspruch auf Lie-
ferung ist in diesen Fällen ausgeschlossen. Hat der Kunde Anspruch 
auf Schadenersatz, beschränkt sich dieser bei leichter Fahrlässigkeit 
des Fahrzeugbauers auf höchstens 25 % des vereinbarten Kauf-
preises. Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unter-
nehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner ge-
werblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, sind 
Schadenersatzansprüche bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen.  
4. Wird ein verbindlicher Liefertermin oder eine verbindliche Lieferfrist 
überschritten, kommt der Fahrzeugbauer bereits mit Überschreitung 
des Liefertermins oder der Lieferfrist in Verzug. Ist der Kunde jedoch 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-recht-
liches Sondervermögen oder ein Kaufmann, bei dem der Vertrag zum 
Betrieb seines Handelsgewerbes gehört, ist dem Fahrzeugbauer in 
jedem Fall des Leistungsverzuges zunächst eine angemessene 
Nachfrist zu setzen. Die Rechte des Kunden bestimmen sich dann 
nach Ziff. V. Abs. 3. 
5. Bei unverschuldetem Unvermögen des Fahrzeugbauers oder 
seiner Lieferanten sowie bei höherer Gewalt und anderen außerhalb 
des Machtbereiches des Fahrzeugbauers liegenden Tatsachen, wie 
z. B. Aufruhr, Betriebsstörungen, Streiks oder Aussperrungen, tritt 
Lieferverzug nicht ein. Beide Parteien haben dann das Recht, vier 
Monate nach Überschreitung des vereinbarten Liefertermins ohne 
Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten. 
6. Der Fahrzeugbauer behält sich Konstruktions- und Formände-
rungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferum-
fanges vor, soweit nicht das vorgesehene Aussehen des Fahrzeuges 
und dessen Funktion hierdurch grundlegend geändert wird und die 
Änderungen unter Berücksichtigung der Interessen des Fahrzeug-
bauers für den Käufer bei gleichem Qualitätsstandard zumutbar sind. 
7. Die Angaben in den Beschreibungen über Leistungen, Gewicht 
Betriebsstoffverbrauch, Betriebskosten, Geschwindigkeiten usw. sind 
als annähernd zu bezeichnen. Das betrifft sowohl den Fahrzeugun- 
terbau wie den von dem Fahrzeugbauer hergestellten Fahrzeug-
aufbau / -einbauten. Soweit der Kfz-Hersteller oder der Fahrzeug-
bauer zur Bezeichnung der Bestellung Zeichen oder Nummern ge-
braucht haben, können aus diesen Bezeichnungen keine Rechte  
abgeleitet werden. 
 



VI. Abnahme 
1. Als Abnahmeort gilt grundsätzlich die Betriebsadresse des Fahr- 
zeugbauers als vereinbart. Der Kunde hat das Recht, innerhalb von 5 
Kalendertagen ab Zugang der Bereitstellungsanzeige das Fahrzeug 
am vereinbarten Abnahmeort zu prüfen sowie eine Prüfungsfahrt in 
den Grenzen üblicher Probefahrten des Fahrzeugbauers 
durchzuführen. Die Kosten einer darüber hinausgehenden Probefahrt 
trägt der Kunde. Es gilt als Verzicht auf das Prüfungsrecht, wenn die 
Prüfung innerhalb der genannten Frist nicht vorgenommen wird. Das 
Fahrzeug und der Aufbau gelten dann mit Übergabe an den Kunden 
oder an seinen Beauftragten als abgenommen und ordnungsgemäß 
geliefert. Auf diese Folgen wird der Kunde mit der 
Bereitstellungsanzeige ausdrücklich hingewiesen. Wird das Fahrzeug 
bei einer Probefahrt vor seiner Abnahme vom Kunden oder seinem 
Beauftragten gelenkt, so haftet der Kunde für dabei am Fahrzeug 
entstandene Schäden, wenn diese vom Fahrzeuglenker schuldhaft 
verursacht worden sind. 
2. Bleibt der Kunde nach Anzeige der Bereitstellung mit der Abnahme  
des Fahrzeuges länger als 10 Kalendertage im Rückstand, ist der 
Fahrzeugbauer berechtigt, nach Setzung einer Nachfrist von 10 
Kalendertagen vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung zu verlangen. Der Setzung einer Nachfrist 
bedarf es nicht, wenn der Kunde die Abnahme ernsthaft und 
endgültig verweigert oder offenkundig auch innerhalb dieser Zeit zur 
Zahlung nicht imstande ist. Verlangt der Fahrzeugbauer Schadens-
ersatz, so beträgt dieser 20 % des KaufpreisesI Werklohnes. Der 
Schadensersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der 
Fahrzeugbauer einen höheren oder der Kunde einen geringeren 
Schaden nachweist. Diese Berechtigung kann nur durch schriftliche 
Vereinbarung ausgeschlossen werden. Macht der Fahrzeugbauer 
von diesen Rechten keinen Gebrauch, so kann er unbeschadet 
seiner sonstigen Rechte über seinen Liefergegenstand frei verfügen 
oder an dessen Stelle binnen angemessener Frist einen gleichartigen 
Gegenstand zu den Vertragsbedingungen liefern. 
VII. Eigentumsvorbehalt, Sicherungsübereignung 
1.Alle vergegenständlichten Leistungen und Fertigprodukte des Fahr- 
zeugbauers bleiben bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher aus 
dem Vertrag entstandenen Verbindlichkeiten des Kunden Eigentum 
des Fahrzeugbauers. Hat der Fahrzeugbauer nur die Kraft-fahrzeug-,  
Anhänger- oder sonstige Ein- und Aufbauten geliefert, so besteht der 
Eigentumsvorbehalt an diesen Ausrüstungen, Auf- und Einbauten, 
wenn sie nicht wesentliche Bestandteile des Fahrzeugs sind oder 
werden. 
2. Ist der Kunde eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei 
Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selb-
ständigen beruflichen Tätigkeit handelt, bleibt der Eigentumsvorbehalt 
auch bestehen für alle Forderungen, die im Zusammenhang mit dem 
Kaufgegenstand entstehen. Darüber hinaus erstreckt sich der Eigen-
tumsvorbehalt gegenüber dem vorgenannten Kunden auch für die 
Forderungen, die der Fahrzeugbauer aus seinen laufenden Ge-
schäftsbeziehungen gegenüber dem Kunden hat. Auf Verlangen des 
Kunden ist der Fahrzeugbauer zum Verzicht auf den Eigentums-
vorbehalt verpflichtet, wenn der Kunde sämtliche mit dem Kauf-
gegenstand in Zusammenhang stehende Forderungen unanfechtbar 
erfüllt hat und für die übrigen Forderungen aus der laufenden Ge-
schäftsbeziehung eine angemessene Sicherheit besteht. 
3. Liefert der Fahrzeugbauer Aufbauten, die derart mit dem Unterbau 
und/oder dem übrigen Fahrzeug verbunden sind, dass sie nicht durch 
Lösen von Schrauben- und Bolzenverbindungen abgenommen wer-
den können, oder liefert er Zubehör (Ladebrücken, Ladekrane, Iso-
lierungen, Kühl- und Heizaggregate und sonstige Inneneinrichtungen 
usw.), so gilt, a) wenn das für die Montage des Eigentum eines Drit-
ten steht: Der Kunde hat dafür zusorgen, dass der Dritte dem Fahr-
zeugbauer Vorbehalts-Miteigentum bzw. Sicherungs-Miteigentum 
einräumt. Er hat darüber eine schriftliche Erklärung des Dritten bei-
zubringen. Der Fahrzeugbauer erhält das alleinige Vorbehaltsrecht 
oder Sicherungseigentum, wenn das Recht des Dritten endet. Der 
Kunde hat dann sicherzustellen, dass der Dritte den Kraftfahrzeug- / 
der Anhängerbrief direkt dem Fahrzeugbauer aushändigt. Der 
Fahrzeugbauer ist berechtigt, sich wegen der Vereinbarung und 
späteren Abwicklung des Vorbehalts- bzw. Miteigentums unmittelbar 
mit dem Dritten in Verbindung zu setzen. 
b) Wenn das für die Montage des Aufbaus bestimmte Fahrzeug im 
Eigentum des Dritten steht: Der Kunde ist verpflichtet, dem Fahrzeug-
bauer das Sicherungseigentum an dem gesamten Fahrzeug ein-
schließlich Aufbau zu übertragen und während der Dauer des Si-
cherungseigentums im Verhältnis zum Fahrzeugbauer das Fahrzeug 
lediglich leihweise zu benutzen. Die Sicherungsübereignung und die 
Vereinbarung des Leihverhältnisses sind vollzogen, wenn das Fahr-

zeug dem Kunden zwecks Übernahme ausgehändigt wird unter Zu-
rückbehaltung des Kraftfahrzeug- oder Anhängerbriefes. 
4. Im Reparaturfalle ist der Kunde zur Sicherungsübereignung und 
zur leihweisen Benutzung des Fahrzeugs verpflichtet, wenn ihm das 
reparierte Fahrzeug nach Fertigstellung und vor vollständiger Be-
zahlung der Reparaturkosten ausgehändigt wird. Die Sicherungs-
übereignung und die Vereinbarung des Leihverhältnisses sind voll-
zogen, sobald das Fahrzeug an den Kunden unter Zurückbehaltung 
des Kraftfahrzeug- oder Anhängerbriefes ausgehändigt wird. 
5. Solange Eigentumsvorbehalt oder Sicherungseigentum des Fahr-
zeugbauers bestehen, ist eine Veräußerung, Verpfändung oder 
Sicherungsübereignung, Vermietung oder anderweitige Überlassung 
des Auftragsgegenstandes ohne schriftliche Zustimmung des Fahr-
zeugbauers unzulässig. Wird der Auftragsgegenstand vor Zahlung 
von dem Kunden mit Zustimmung des Fahrzeugbauers weiter 
veräußert, so ist mit dem Abschluss des Wiederveräußerungsver-
trages die Kaufpreisforderung gegen den dritten Erwerber des Auf-
tragsgegenstandes an den Fahrzeugbauer abgetreten. In diesem Fall 
bleibt der Kunde bis auf Widerruf als Treuhänder des Fahrzeug-
bauers zur Einziehung der Forderung aus Lieferung oder Leistung 
berechtigt und verpflichtet. Dem Fahrzeugbauer steht während der 
Dauer seines Eigentums das alleinige Recht zum Besitz des Kraft-
fahrzeug- oder Anhängerbriefes zu. Der Kunde ist verpflichtet, bei der 
Zulassungsstelle schriftlich zu beantragen, dass der Brief dem Fahr-
zeugbauer ausgehändigt wird. 
6. Bei Zugriffen Dritter auf das Vorbehaltsgut, insbesondere Pfän-
dungen, wird der Kunde auf das Eigentum des Fahrzeugbauers hin-
gewiesen und dieser ist unverzüglich zu benachrichtigen, damit der 
Fahrzeugbauer seine Eigentumsrechte durchsetzen kann. Soweit der 
Dritte nicht in der Lage ist, dem Fahrzeugbauer die in diesem Zusam-
menhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten 
zu erstatten, haftet hierfür der Kunde. 
7. Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts oder Sicherungs-
eigentums ist das Fahrzeug vom Käufer gegen Haftpflicht und Voll-
kasko zu versichern mit der Maßgabe, dass die Rechte aus der Ver-
sicherung dem Fahrzeugbauer zustehen. Der Fahrzeugbauer ist auch 
berechtigt, die Versicherung abzuschließen, und zwar im Namen des 
Kunden und auf dessen Rechnung. Die Versicherungsleistungen sind 
bei Beschädigungen in vollem Umfang für die Wiederinstandsetzung 
des Fahrzeuges und des Aufbaus zu verwenden. Im Totalschadens-
fall sind die Versicherungsleistungen zur Tilgung der Forderungen 
des Fahrzeugbauers zu verwenden, der Mehrbetrag steht dem Kun-
den zu. 
8. Der Kunde hat die Pflicht, während der Dauer des Eigentumsvor-
behalts oder Sicherungseigentums das Fahrzeug in ordnungsge-
mäßem Zustand zu halten und erforderlich werdende Instandset-
zungen sofort, und zwar, abgesehen von Notfällen, in der Werkstatt 
des Fahrzeugbauers oder in einer vom Fahrzeugbauer anerkannten 
Werkstatt ausführen zu lassen. 
9. Soweit bei Werkleistungen eingebaute Zubehör-, Ersatzteile und 
Aggregate nicht wesentliche Bestandteile des Auftragsgegenstandes 
geworden sind, behält sich der Auftragnehmer das Eigentum daran 
bis zur vollständigen unanfechtbaren Bezahlung vor. 
VIII. Erweitertes Pfandrecht 
1.Dem Fahrzeugbauer steht wegen seiner Forderung aus einem 
Werkvertrag ein vertragliches Pfandrecht an den aufgrund des Auf-
trages in seinen Besitz gelangten Gegenständen zu. 
2. Das vertragliche Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus 
früher durchgeführten Arbeiten, Ersatzteillieferungen und sonstigen 
Leistungen geltend gemacht werden, soweit sie mit dem Auftragsge- 
genstand in Zusammenhang stehen. Für sonstige Ansprüche aus 
der Geschäftsverbindung gilt das vertragliche Pfandrecht nur, soweit 
diese unbestritten sind oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt und der 
Auftragsgegenstand dem Auftraggeber gehört. 
 
Stand: Januar 2002 
� Wir verweisen auf unsere Sachmangelhaftung. Diese ist Bestand-
teil unserer allg. Geschäfts- und Lieferbedingungen. 
 

 


